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§ 48

Sofortige Abhilfe

 

(1) Stellt ein Überprüfungsorgan das Vorliegen eines das Leben oder die Gesundheit der Bediensteten o5enbar

gefährdenden Missstandes fest, so hat es unverzüglich die betro5enen Bediensteten, den Dienststellenleiter und/oder

den beauftragten Bediensteten (§ 5 Abs 4), den Leiter der zur Beseitigung des Missstandes zuständigen Dienststelle,

die Bedienstetenschutzkommission sowie die Dienststellenpersonalvertretung davon in Kenntnis zu setzen.

Erforderlichenfalls kann das Überprüfungsorgan die Unterlassung der Beschäftigung von Bediensteten oder die

gänzliche oder teilweise Schließung der Dienststelle, Arbeitsstätte oder auswärtigen Arbeitsstelle, die Stilllegung von

Maschinen oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen verlangen. Der Dienststellenleiter und/oder der beauftragte

Bedienstete sowie der Leiter der zur Beseitigung des Missstandes zuständigen Dienststelle haben sofort die zur

Abwehr der Gefahr erforderlichen Anordnungen zu tre5en sowie der Bedienstetenschutzkommission darüber zu

berichten.

 

(2) Wird einer Au5orderung gemäß Abs 1 von der zur Beseitigung dieses Missstandes zuständigen Dienststelle nicht

unverzüglich entsprochen, so hat die Bedienstetenschutzkommission den Missstand und die zur Beseitigung dieses

Missstandes erforderlichen Maßnahmen der Landesregierung schriftlich bekannt zu geben. Eine Ausfertigung dieser

Bekanntgabe ist der betre5enden Dienststelle, der Dienststellenpersonalvertretung, den

Sicherheitsvertrauenspersonen und den Präventivfachkräften zu übermitteln.

 

(3) Die Landesregierung hat unverzüglich die zur Beseitigung des Missstandes notwendigen Vorkehrungen zu tre5en.

Kommt die Landesregierung zum Ergebnis, dass die Maßnahmen oder einzelne der bekannt gegebenen Maßnahmen

zur Erfüllung der VerpAichtungen nach diesem Gesetz nicht notwendig sind, so hat sie dies der

Bedienstetenschutzkommission und den Landtagsklubs der im Landtag vertretenen Parteien mitzuteilen und zu

begründen. Eine Ausfertigung dieser Mitteilung ist an die Dienststellenpersonalvertretung und die Präventivfachkräfte

zu übermitteln.

In Kraft seit 04.02.2005 bis 31.12.9999
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